
| > KREISVERWALTUNG

VW AHRWEILER

Kreisverwaltung Ahrweiler Wilhelmstraße 24-30 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

GegenPostzustellungsurkunde Abteilung:
Auskunft:

Telefon:

Telefax:

Zimmer:

E-Mail:

Datum:

 

Aktenzeichen:

 

Auskunftsersuchen nach dem Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenenVer-
braucherinformation (Verbraucherinformationsgesetz - VIG)

Ihr Antrag auf Zugang zu Informationen gemäß $ 2 VIG vom 29.04.2019 zum Betrieb:
Gaststätte Dornröschen, Jahnstraße 6, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler

es ergeht folgender

Bescheid

Ihr Antrag wird abgelehnt, soweit Sie die begehrte Auskunft per E-Mail und im Beanstandungsfalle
die Herausgabe der Kontrollberichte fordern. Wir werden Ihnen Auskunft über die Daten der Kon-
trollen und darüber, ob es zu Beanstandungen kam, sowie gegebenenfalls den Inhalt der Kontroll-
berichte telefonischerteilen.

Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Begründung:

Gemäß 8 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer7 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch
auf freien Zugang zu allen Daten über Überwachungsmaßnahmenoder andere behördliche Tätig-
keiten oder Maßnahmen zum Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern, einschließlich der
Auswertung dieser Tätigkeiten und Maßnahmen, sowie Statistiken über Verstöße gegenin & 39

Absatz 1 Satz 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und 8 26 Absatz 1 Satz 1 des
Produktsicherheitsgesetzes genannten Rechtsvorschriften, soweit sich die Verstöße auf Erzeug-

nisse oder Verbraucherprodukte beziehen.

Dienstgebäude: Wilhelmstraße 24 - 30 - Außenstelle Gesundheitsamt: Wilhelmstraße 59 - 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler - Telefon 02641 975-0 - Telefax 02641 975-456

Sprechstunden: Montag - Mittwoch und Freitag 07:30 Uhr - 12:00 Uhr - Donnerstag 07:30 Uhr - 18:00 Uhr

Konto der Kreiskasse: Kreissparkasse Ahrweiler - Konto 801076 (BLZ 577 513 10} - IBAN: DE97 5775 1310 0000 8010 76 - Swift-BIC: MALADES1AHR

Weitere Informationenfinden Sie unter: « Dienstleistungen: www.kreis-ahrweiler.de + Datenschutz; www.kreis-ahrweiler,de/Datenschutz



Vorliegend sind weder Ausschluss- und Beschränkungsgründe gemäß 8 3 VIG noch Ablehnungs-
gründe nach 8 4 VIG ersichtlich, sodass Sie einen Anspruch auf Auskunft über die lebensmittel-
rechtlichen Betriebsüberprüfungen haben.

Gemäß $ 6 Absatz 1 VIG kann die informationspflichtige Stelle den Informationszugang durch Aus-
kunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnen. Wird eine be-
stimmte Art des Informationszugangs begehrt, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere
Art gewährt werden.

Vorliegendist ein wichtiger Grund gegeben,deres rechtfertigt, die Informationserteilung auf an-
dere Art als die von Ihnen begehrte zu gewähren. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass Ihr An-
trag über die Plattform „Topf Secret“ gestellt worden und nicht auszuschließen bzw. vielmehr zu

erwartenist, dass der Bescheid sowie die Kontrollberichte auf der Plattform veröffentlicht werden,
erscheint es naheliegend, dass unsere staatliche Informationsweitergabe anSie in ihren Auswir-
kungeneiner staatlichen Information sehr nahe kommt. Problematischist hierbei, dass unsere Be-
hörde —- im Gegensatz zu einer eigenen Veröffentlichung der Informationen im Internet — nach Her-
ausgabeder Informationen an den Antragsteller auf den öffentlichen Kommunikationsprozess auf
der von foodwatch / FragDenStaat betriebenen Plattform gerade nicht mehr einwirken kann und
durch die Veröffentlichung der behördlichen Schreiben bzw. Bescheide beim Leser der Eindruck
eines behördlichen Informationshandelns entstehen kann (Vgl. VG Regensburg vom 15.03.2019,
Rn 5 S 19.189; VG Koblenz vom 10.04.2019, 1 L 287/19.KO).

Deshalb werden wir die begehrten Informationennicht per E-Mail und im Beanstandungsfalle nicht
durch Übersendung der Kontrollberichte, sondern durch telefonische Auskunftserteilung zugänglich
machen.

Sie können uns hierzu ab dem 23.12.2019 unter der Telefonnummer 02641|erreichen.

Gemäß$ 5 Absatz 4 Satz 2 VIG darf der Informationszugangerst erfolgen, wenn die Ent-
scheidung dem oderder Dritten bekannt gegeben wordenist und diesem ein ausreichender
Zeitraum zur Einegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wordenist. Dieser Zeitraum soll 14
Tage nicht überschreiten.

Mit Post vom heutigen Tag wird der durch Ihren Antrag betroffene Lebensmittelunternehmer über
diese Entscheidung informiert, sodass zu erwartenist, dass ihm diese Entscheidung spätestens
am 09.12.2019 bekannt gegebenwird. Eine telefonische Informationserteilung wird daher frühes-

tens ab dem 23.12.2019 erfolgen. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass sich die Bekannt-
gabe verzögert hat, kann sich die Informationsgewährung entsprechendzeitlich verschieben. Eine
Verzögerungergibt sich auch, wenn derbetroffene Lebensmittelunternehmer Widerspruch gegen
den erlassenen Bescheid einlegt, da dieser aufschiebende Wirkung hat.

Nach $ 7 Absatz 1 Satz 2 VIG ist der Zugang zu Informationen bis zu einem Verwaltungsaufwand
von 1.000,- € gebühren- und auslagenfrei.



Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben wer-

den. Der Widerspruchist bei der Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstraße 24 - 30, 53474 Bad Neu-

enahr-Ahrweiler, einzulegen. Der Widerspruch kann

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung Ahrweiler, Wilhelmstraße 24 - 30,

53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler,

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur’) an:

kv-ahrweiler@poststelle.rip.de

Fußnote:

N vgl. Artikel 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 23. Juli 2014 überelektronischeIdentifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen

im Binnenmarkt und zur Aufhebung derRichtlinie 1999/93/EG (ABl. EU Nr. L 257 S 73).

oder

3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-

Gesetz an: info@kreis-ahrweiler.de-mail.de

erhoben werden.

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu

pressum aufgeführt sind.

 


